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(Tracknummer 5) Nicht lange vorher war ein strenges Edikt1 gegen die Wildschützen erneuert worden, 

welches den Übertreter zum Zuchthaus verdammte. Robert war unermüdet, die geheimen Gänge 

seines Feindes zu beschleichen; endlich gelang es ihm auch, den Unbesonnenen über der Tat zu 

ergreifen. Wolf wurde eingezogen, und nur mit Aufopferung seines ganzen kleinen Vermögens 

brachte er es mühsam dahin, die zuerkannte Strafe durch eine Geldbuße abzuwenden.

Robert triumphierte. Sein Nebenbuhler war aus dem Felde geschlagen und Hannchens Gunst für 

den Bettler verloren. Wolf kannte seinen Feind, und dieser Feind war der glückliche Besitzer seiner 

Johanne. Drückendes Gefühl des Mangels gesellte sich zu beleidigtem Stolze, Not und Eifersucht 

stürmen vereinigt auf seine Empfindlichkeit ein, der Hunger treibt ihn hinaus in die weite Welt, 

Rache und Leidenschaft halten ihn fest. Er wird zum zweiten Mal Wilddieb; aber Roberts 

verdoppelte Wachsamkeit überlistet ihn zum zweiten Mal wieder. Jetzt erfährt er die ganze Schärfe 

des Gesetzes: denn er hat nichts mehr zu geben, und in wenigen Wochen wird er in das Zuchthaus 

der Residenz2 abgeliefert.

Das Strafjahr war überstanden, seine Leidenschaft durch die Entfernung gewachsen und sein Trotz 

unter dem Gewicht des Unglücks gestiegen. Kaum erlangt er die Freiheit, so eilt er nach seinem 

Geburtsort, sich seiner Johanne zu zeigen. Er erscheint: man flieht ihn. Die dringende Not hat 

endlich seinen Hochmut gebeugt und seine Weichlichkeit überwunden — er bietet sich den Reichen 

des Orts an und will für den Taglohn dienen. Der Bauer zuckt über den schwachen Zärtling die 

Achsel; der derbe Knochenbau seines handfesten Mitbewerbers sticht ihn bei diesem fühllosen 

Gönner aus. Er wagt einen letzten Versuch. Ein Amt ist noch ledig, der äußerste verlorne Posten des 

ehrlichen Namens — er meldet sich zum Hirten des Städtchens, aber der Bauer will seine Schweine 

keinem Taugenichts anvertrauen. In allen Entwürfen getäuscht, an allen Orten zurückgewiesen, 

wird er zum dritten Mal Wilddieb, und zum dritten Mal trifft ihn das Unglück, seinem wachsamen 

Feind in die Hände zu fallen.

Der doppelte Rückfall hat seine Verschuldung erschwert. Die Richter sahen in das Buch der 

Gesetze, aber nicht einer in die Gemütsverfassung des Beklagten. Das Mandat gegen die 

Wilddiebe bedurfte einer solennen3 und exemplarischen Genugtuung, und Wolf ward 

verurteilt, das Zeichen des Galgens auf den Rücken gebrannt, drei Jahre auf der Festung zu 

arbeiten.

1 Verwaltungsanordnung
2 Fürstensitz
3 feierlichen, festlichen


